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Zustimmungserklärung der gesetzlichen Vertreter 
zur Ausstellung eines Personalausweises oder Reisepasses  

 
 

Hiermit erklären wir uns als gesetzliche Vertreter einverstanden, dass für unsere(n) 
Tochter/Sohn 
 
 
_______________________________  geb. am ________________ in ________________ 
(Name, Vorname) 
 
 

__________________________________________________________________________ 
(Anschrift) 
 
 

___________________ ____________________  
(Größe)    (Augenfarbe) 
 
 

ein 
 
O Reisepass     O vorläufiger Reisepass 

O Personalausweis    O vorläufiger Personalausweis 

 
ausgestellt wird. 
 
 

Angaben zur Mutter: Angaben zum Vater: 

Name, Vorname Name, Vorname 

Geb.-Datum/Geb.-Ort Geb.-Datum/Geb.-Ort 

PLZ, Ort PLZ, Ort 

 
 
____________________________   ______________________________ 
(Ort, Datum)      (Ort, Datum) 
 

 
 
_____________________________                       ______________________________ 
                   (Unterschrift Mutter)                                                                                      (Unterschrift Vater) 

 
 

 

Wichtig! 

Die Vorlage der gültigen Personalausweise bzw. Reisepässe beider Elternteile ist für einen 

Unterschriftenabgleich unbedingt erforderlich! 

 



 

Wichtige Hinweise zur Zustimmungserklärung: 
 
 

• Zur Ausstellung eines Personalausweises oder Reisepasses für einen Minderjährigen unter 
16 Jahre ist bei einem gemeinsamen Sorgerecht die Zustimmung beider Elternteile 
erforderlich. 
 

• Ist ein Elternteil allein sorgeberechtigt, ist ein Sorgerechtsbeschluss des Amtsgerichts 
(Familiengericht) oder eine Bescheinigung des Jugendamtes vorzulegen. 
 

• Verweigert ein Sorgeberechtigter die Zustimmung, ist die Entscheidung des 
Vormundschaftsgerichts vorzulegen. 
 

• Ist ein Elternteil verstorben, ist eine Sterbeurkunde vorzulegen. 
 

• Das Kind muss grundsätzlich zwecks Identifizierung bei der Antragstellung anwesend sein. 
 

• Bei Beantragung ist die Vorsprache mindestens eines Sorgeberechtigten erforderlich.  
 

• Das Kind muss für alle Dokumente ab dem 10. Lebensjahr selbständig den Antrag im 
Meldeamt unterschreiben. 
 

• Ab dem 6. Lebensjahr müssen die Fingerabdrücke des Kindes eingescannt werden. 
 
 
 
Mitzubringende/erforderliche Unterlagen: 
 
➢ Geburtsurkunde im Original (bei erstmaliger Beantragung eines Ausweises) 
➢ ggf. bisheriger Personalausweis/Reisepass 
➢ ein aktuelles digitales biometrisches Lichtbild (Erstellung des Lichtbildes in der Behörde oder 

außerhalb der Behörde durch einen gemäß der Technischen Richtlinie TR-03170 
zertifizierten Fotodienstleister (Foto-Cloud)) 

➢ Personalausweis oder Reisepass beider Sorgeberechtigten (Aufenthaltstitel alleine ist nicht 
ausreichend) 

➢ ggf. Sorgerechtsnachweis (Sorgerechtsbeschluss/Bescheinigung Jugendamt) bei nur 
einem Sorgeberechtigten 

 
 
 
Gebühren: 
 
27,60 € für die Ausstellung eines Personalausweises unter 24 Jahre (6 Jahre gültig) 

10,00 € für die Ausstellung eines vorläufigen Personalausweises (3 Monate gültig) 

37,50 € für die Ausstellung eines Reisepasses unter 24 Jahre (6 Jahre gültig) 

26,00 € für die Ausstellung eines vorläufigen Reisepasses (1 Jahr gültig) 

  6,00 € Erstellung des digitalen biometrischen Lichtbildes in der Behörde 


